
Anlage III 

 

Tabelle 1 - Liste der Spiegeleinträge 

 

 

-1- -2- -3- -4- 

Lfd. Nr. Abfallschlüssel Abfallbezeichnung Zuordnungshinweise 

nach 3.2 

 01 ABFÄLLE, DIE BEIM AUFSUCHEN, AUSBEUTEN UND 

GEWINNEN SOWIE BEI DER PHYSIKALISCHEN UND 

CHEMISCHEN BEHANDLUNG VON BODENSCHÄTZEN 

ENTSTEHEN 

 

 01 03 Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung 

von metallhaltigen Bodenschätzen 

 

1 01 03 04* Säure bildende Aufbereitungsrückstände aus der Verarbeitung von 

sulfidischem Erz 

 

01 03 06 Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 

01 03 04 und 01 03 05 fallen 

2 01 03 05* andere Aufbereitungsrückstände, die gefährliche Stoffe enthalten  

01 03 06 Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 

01 03 04 und 01 03 05 fallen 

3 01 03 07* andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der 

physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen 

Bodenschätzen 

 

01 03 08 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 01 03 07 fallen 

4 01 03 07* andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der 

physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen 

Bodenschätzen 

 

01 03 09 Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme 

von Rotschlamm, der unter 01 03 07 fällt 

5 01 03 07* andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der 

physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen 

Bodenschätzen 

 

01 03 99 Abfälle a. n. g. 

 01 04 Abfälle aus der physikalischen und chemischen 

Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen 

 

6 01 04 07* gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und 

chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen 

Bodenschätzen 

 

01 04 08 Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 01 04 07 fallen 

7 01 04 07* gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und 

chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen 

Bodenschätzen 

 

01 04 10 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 01 04 07 fallen 

8 01 04 07* gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und 

chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen 

Bodenschätzen 

 

01 04 11 Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen 

9 01 04 07* gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und 

chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen 

Bodenschätzen 
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01 04 12 Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und 

Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 

01 04 07 und 01 04 11 fallen 

10 01 04 07* gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und 

chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen 

Bodenschätzen 

 

01 04 13 Abfälle aus Steinmetz- und -Sägearbeiten mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 01 04 07 fallen 

 01 05 Bohrschlämme und andere Bohrabfälle  

11 01 05 05* ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle  

01 05 07 barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen 

12 01 05 06* Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

 

01 05 07 barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen 

13 01 05 05* ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle  

01 05 08 chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen 

14 01 05 06* Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

 

01 05 08 chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen 

 02 ABFÄLLE AUS LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, 

TEICHWIRTSCHAFT, FORSTWIRTSCHAFT, JAGD UND 

FISCHEREI SOWIE DER HERSTELLUNG UND 

VERARBEITUNG VON NAHRUNGSMITTELN 

 

 02 01 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, 

Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei 

 

15 02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche 

Stoffe enthalten 

x 

02 01 09 Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 02 01 08 fallen 

 03 ABFÄLLE AUS DER HOLZBEARBEITUNG UND DER 

HERSTELLUNG VON PLATTEN, MÖBELN, 

ZELLSTOFFEN, PAPIER UND PAPPE 

 

 03 01 Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von 

Platten und Möbeln 

 

16 03 01 04* Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

x 

03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen 

 03 02 Abfälle aus der Holzkonservierung  

17 03 02 05* andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten  

03 02 99 Holzschutzmittel a. n. g. 

 04 ABFÄLLE AUS DER LEDER-, PELZ- UND 

TEXTILINDUSTRIE 

 

 04 02 Abfälle aus der Textilindustrie  

18 04 02 14* Abfälle aus dem Finish, die organische Lösungsmittel enthalten 
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04 02 15 Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 

04 02 14 fallen 

19 04 02 16* Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten  

04 02 17 Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 

04 02 16 fallen 

20 04 02 19* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

 

04 02 20 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen 

 05 ABFÄLLE AUS DER ERDÖLRAFFINATION, 

ERDGASREINIGUNG UND KOHLEPYROLYSE 

 

 05 01 Abfälle aus der Erdölraffination  

21 05 01 09* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

x 

05 01 10 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 05 01 09 fallen 

 06 ABFÄLLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN 

PROZESSEN 

 

 06 03 Abfälle aus HZVA von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden  

22 06 03 11* feste Salze und Lösungen, die Cyanid enthalten  

06 03 14 feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 

06 03 11 und 06 03 13 fallen 

23 06 03 13* feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten  

06 03 14 feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 

06 03 11 und 06 03 13 fallen 

24 06 03 15* Metalloxide, die Schwermetalle enthalten  

06 03 16 Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen 

 06 04 Metallhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 

06 03 fallen 

 

25 06 04 05* Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten  

06 04 99 Abfälle a. n. g. 

 06 05 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  

26 06 05 02* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

 

06 05 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen 

 06 06 Abfälle aus HZVA von schwefelhaltigen Chemikalien, aus 

Schwefelchemie und Entschwefelungsprozessen 

 

27 06 06 02* Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten  

06 06 03 sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 06 02 

fallen 

 06 08 Abfälle aus HZVA von Silizium und Siliziumverbindungen  

28 06 08 02* gefährliche Chlorsilane enthaltende Abfälle  

06 08 99 Abfälle a. n. g. 

 06 09 Abfälle aus HZVA von phosphorhaltigen Chemikalien aus der 

Phosphorchemie  

 

29 06 09 03* Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis, die gefährliche Stoffe enthalten  

06 09 04 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 06 09 03 fallen 

 06 10 Abfälle aus HZVA von stickstoffhaltigen Chemikalien aus der 

Stickstoffchemie und der Herstellung von Düngemitteln 
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30 06 10 02* Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

06 10 99 Abfälle a. n. g. 

 07 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN  

 07 01 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und 

Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien 

 

31 07 01 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

 

07 01 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 07 01 11 fallen 

 07 02 Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi 

und Kunstfasern 

 

32 07 02 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

 

07 02 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 11 fallen 

33 07 02 14* Abfälle von Zusatzstoffen, die gefährliche Stoffe enthalten  

07 02 15 Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 

07 02 14 fallen 

34 07 02 16* gefährliche Silicone enthaltende Abfälle x 

07 02 17 siliconhaltige Abfälle, andere als die in 07 02 16 genannten 

 07 03 Abfälle aus HZVA von organischen Farbstoffen und 

Pigmenten (außer 06 11) 

 

35 07 03 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

 

07 03 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 07 03 11 fallen 

 07 04 Abfälle aus HZVA von organischen Pflanzenschutzmitteln 

(außer 02 01 08 und 02 01 09), Holzschutzmitteln (außer 03 02) 

und anderen Bioziden 

 

36 07 04 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

 

07 04 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 07 04 11 fallen 

37 07 04 13* feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

07 04 99 Abfälle a. n. g. 

 07 05 Abfälle aus HZVA von Pharmazeutika  

38 07 05 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

 

07 05 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 11 fallen 

39 07 05 13* feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

07 05 14 feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 13 fallen 

 07 06 Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, 

Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln 

 

40 07 06 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

 

07 06 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 07 06 11 fallen 

 07 07 Abfälle aus HZVA von Feinchemikalien und 

Chemikalien a. n. g. 
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41 07 07 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

 

07 07 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 07 07 11 fallen 

 08 ABFÄLLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN 

(FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, 

DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN 

 

 08 01 Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken  

42 08 01 11* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere 

gefährliche Stoffe enthalten 

 

08 01 12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 

08 01 11 fallen 

43 08 01 13* Farb- oder Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere 

gefährliche Stoffe enthalten 

 

08 01 14 Farb- oder Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 

08 01 13 fallen  

44 08 01 15* wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen 

Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten 

 

08 01 16 wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15 fallen 

45 08 01 17* Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische 

Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten 

 

08 01 18 Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 08 01 17 fallen 

46 08 01 19* wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen 

Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten 

 

08 01 20 wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen 

 08 03 Abfälle aus HZVA von Druckfarben  

47 08 03 12* Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

08 03 13 Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 

fallen 

48 08 03 14* Druckfarbenschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten  

08 03 15 Druckfarbenschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 

08 03 14 fallen 

49 08 03 17* Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten x 

08 03 18 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen 

 08 04 Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen 

(einschließlich wasserabweisender Materialien) 

 

50 08 04 09* Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder 

andere gefährliche Stoffe enthalten 

 

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 08 04 09 fallen 

51 08 04 11* klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme, die organische 

Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten 

 

08 04 12 klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 08 04 11 fallen 

52 08 04 13* wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit 

organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen 

enthalten 

 

 



-1- -2- -3- -4- 

Lfd. Nr. Abfallschlüssel Abfallbezeichnung Zuordnungshinweise 

nach 3.2 

08 04 14 wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, 

mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen 

53 08 04 15* wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit 

organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen 

enthalten 

 

08 04 16 wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen 

enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 15 fallen 

 09 ABFÄLLE AUS DER FOTOGRAFISCHEN INDUSTRIE  

 09 01 Abfälle aus der fotografischen Industrie  

54 09 01 11* Einwegkameras mit Batterien, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 

16 06 03 fallen 

x 

09 01 12 Einwegkameras mit Batterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 

09 01 11 fallen 

 10 ABFÄLLE AUS THERMISCHEN PROZESSEN  

 10 01 Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen 

(außer 19) 

 

55 10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme 

von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt 

 

10 01 04* Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung 

56 10 01 14* Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der 

Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten 

 

10 01 15 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der 

Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 01 14 fallen 

57 10 01 16* Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe 

enthält 

gefährlich 

10 01 17 Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 10 01 16 fällt 

58 10 01 18* Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten gefährlich 

10 01 19 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen 

59 10 01 20* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

 

10 01 21 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20 fallen 

60 10 01 22* wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

gefährlich 

10 01 23 wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 10 01 22 fallen 

 10 02 Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie  

61 10 02 07* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

x 

10 02 08 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 02 07 fallen 

62 10 02 11* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung  

10 02 12 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 10 02 11 fallen 

63 10 02 13* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

x 

10 02 14 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 13 fallen 
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 10 03 Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie  

64 10 03 15* Abschaum, der entzündlich ist oder in Kontakt mit Wasser 

entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgibt 

x 

10 03 16 Abschaum mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 03 15 fällt 

65 10 03 17* teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung gefährlich 

10 03 18 Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoffe enthalten, mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 17 fallen 

66 10 03 19* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält gefährlich 

10 03 20 Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt 

67 10 03 21* andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die 

gefährliche Stoffe enthalten 

 

10 03 22 Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 21 fallen 

68 10 03 23* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

gefährlich 

10 03 24 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 10 03 23 fallen 

69 10 03 25* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

gefährlich 

10 03 26 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 25 fallen 

70 10 03 27* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung  

10 03 28 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 10 03 27 fallen 

71 10 03 29* gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der Behandlung von 

Salzschlacken und schwarzen Krätzen 

gefährlich 

10 03 30 Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen 

Krätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 29 fallen 

 10 04 Abfälle aus der thermischen Bleimetallurgie  

72 10 04 09* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung gefährlich 

10 04 10 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 10 04 09 fallen 

 10 05 Abfälle aus der thermischen Zinkmetallurgie  

73 10 05 08* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung gefährlich 

10 05 09 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 10 05 08 fallen 

74 10 05 10* Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit 

Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgeben 

x 

10 05 11 Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 05 10 fallen 

 10 06 Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie  

75 10 06 09* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung gefährlich 

10 06 10 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 10 06 09 fallen 

 10 07 Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und 

Platinmetallurgie 

 

76 10 07 07* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung gefährlich 

10 07 08 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 10 07 07 fallen 

 10 08 Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie 
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77 10 08 10* Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit 

Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgeben 

x 

10 08 11 Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 08 10 fallen 

78 10 08 12* teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung  gefährlich 

10 08 13 kohlenstoffhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung, mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 12 fallen 

79 10 08 15* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält gefährlich 

10 08 16 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 08 15 fällt 

80 10 08 17* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

 

10 08 18 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 17 fallen 

81 10 08 19* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung gefährlich 

10 08 20 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 10 08 19 fallen 

 10 09 Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl   

82 10 09 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem 

Gießen 

x 

10 09 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 10 09 05 fallen 

83 10 09 07* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem 

Gießen 

 

10 09 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 10 09 07 fallen 

84 10 09 09* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält gefährlich 

10 09 10 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt 

85 10 09 11* andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten  

10 09 12 Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 11 fallen 

86 10 09 13* Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten x 

10 09 14 Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 09 13 fallen 

87 10 09 15* Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

 

10 09 16 Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 10 09 15 fallen 

 10 10 Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen  

88 10 10 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem 

Gießen 

x 

10 10 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 10 10 05 fallen 

89 10 10 07* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem 

Gießen 

 

10 10 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 10 10 07 fallen 

90 10 10 09* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält gefährlich 

10 10 10 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fällt 

91 10 10 11* andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten  

10 10 12 Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11 fallen 

92 10 10 13* Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten x 
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10 10 14 Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 10 13 fallen 

93 10 10 15* Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

 

10 10 16 Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 10 10 15 fallen 

 10 11 Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen  

94 10 11 09* Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen gefährlich 

10 11 10 Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der 

unter 10 11 09 fällt 

95 10 11 11* Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle 

enthalten (z. B. aus Elektronenstrahlröhren) 

 

10 11 12 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 fällt 

96 10 11 13* Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

 

10 11 14 Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 10 11 13 fallen 

97 10 11 15* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

 

10 11 16 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 10 11 15 fallen 

98 10 11 17* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

gefährlich 

10 11 18 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 17 fallen 

99 10 11 19* feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

 

10 11 20 feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 19 fallen 

 10 12 Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und 

keramischen Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug 

 

100 10 12 09* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

 

10 12 10 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 10 12 09 fallen 

101 10 12 11* Glasurabfälle, die Schwermetalle enthalten  

10 12 12 Glasurabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 11 fallen 

 10 13 Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und 

Erzeugnissen aus diesen 

 

102 10 13 09* asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement  

10 13 10 Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 10 13 09 fallen 

103 10 13 09* asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement  

10 13 11 Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf 

Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 

10 13 10 fallen 

104 10 13 12* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

 

10 13 13 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 10 13 12 fallen 
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 11 ABFÄLLE AUS DER CHEMISCHEN 

OBERFLÄCHENBEARBEITUNG UND BESCHICHTUNG 

VON METALLEN UND ANDEREN WERKSTOFFEN; 

NICHTEISENHYDROMETALLURGIE 

 

 11 01 Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und 

Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen (z. B. 

Galvanik, Verzinkung, Beizen, Ätzen, Phosphatieren, 

alkalisches Entfetten und Anodisierung) 

 

105 11 01 09* Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten gefährlich 

11 01 10 Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 

11 01 09 fallen 

106 11 01 11* wässrige Spülflüssigkeiten, die gefährliche Stoffe enthalten gefährlich 

11 01 12 wässrige Spülflüssigkeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 

11 01 11 fallen 

107 11 01 13* Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthalten gefährlich 

11 01 14 Abfälle aus der Entfettung mit Ausnahme derjenigen, die unter 

11 01 13 fallen 

108 11 01 98* andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

11 01 99 Abfälle a. n. g. 

 11 02 Abfälle aus Prozessen der Nichteisen-Hydrometallurgie  

109 11 02 05* Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

gefährlich 

11 02 06 Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 11 02 05 fallen 

110 11 02 07* andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

11 02 99 Abfälle a. n. g. 

 12 ABFÄLLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN 

FORMGEBUNG SOWIE DER PHYSIKALISCHEN UND 

MECHANISCHEN OBERFLÄCHENBEARBEITUNG VON 

METALLEN UND KUNSTSTOFFEN 

 

 12 01 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie 

der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung 

von Metallen und Kunststoffen 

 

111 12 01 14* Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten gefährlich 

12 01 15 Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 

12 01 14 fallen 

111a 12 01 15 Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 

12 01 14 fallen 

x 

12 01 18* ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und Läppschlämme) 

112 12 01 16* Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten x 

12 01 17 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 

fallen 

113 12 01 20* gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten  

12 01 21 gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 12 01 20 fallen 

 15 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, 

WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 

SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.) 

 

 15 01 Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter 

kommunaler Verpackungsabfälle) 

 

114 15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe x 



-1- -2- -3- -4- 

Lfd. Nr. Abfallschlüssel Abfallbezeichnung Zuordnungshinweise 

nach 3.2 

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder 

durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

115 15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff x 

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder 

durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

116 15 01 03 Verpackungen aus Holz x 

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder 

durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

117 15 01 04 Verpackungen aus Metall x 

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder 

durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

118 15 01 05 Verbundverpackungen x 

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder 

durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

119 15 01 06 gemischte Verpackungen x 

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder 

durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

120 15 01 07 Verpackungen aus Glas x 

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder 

durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

121 15 01 09 Verpackungen aus Textilien x 

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder 

durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

 15 02 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und 

Schutzkleidung 

 

122 15 02 02* Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), 

Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe 

verunreinigt sind 

 

15 02 03 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung 

mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen 

 16 ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS 

AUFGEFÜHRT SIND 

 

 16 01 Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich 

mobiler Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von 

Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 

und 16 08) 

 

123 16 01 04* Altfahrzeuge x 

16 01 06 Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche 

Bestandteile enthalten 

124 16 01 11* asbesthaltige Bremsbeläge x 

16 01 12 Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen 

125 16 01 14* Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten  

16 01 15 Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 

fallen 

126 16 01 21* gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 

bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen 

x 

16 01 22 Bauteile a. n. g. 

 16 02 Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten  

127 16 02 09* Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten 

 

x 
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16 02 14 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 

bis 16 02 13 fallen 

128 16 02 10* gebrauchte Geräte, die PCB enthalten oder damit verunreinigt sind, 

mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 fallen 

x 

16 02 14 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 

bis 16 02 13 fallen 

129 16 02 11* gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte 

Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten 

x 

16 02 14 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 

bis 16 02 13 fallen 

130 16 02 12* gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten x 

16 02 14 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 

bis 16 02 13 fallen 

131 16 02 13* gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen 

x 

16 02 14 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 

bis 16 02 13 fallen 

132 16 02 15* aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bestandteile x 

16 02 16 aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 16 02 15 fallen 

 16 03 Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse  

133 16 03 03* anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

16 03 04 anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 03 

fallen 

134 16 03 05* organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

16 03 06 organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 05 

fallen  

 16 05 Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien  

135 16 05 04* gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern 

(einschließlich Halonen) 

x 

16 05 05 Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 

16 05 04 fallen 

136 16 05 06* Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder 

solche enthalten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien 

x 

16 05 09 gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 

16 05 06, 16 05 07 oder 16 05 08 fallen 

137 16 05 07* gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen 

bestehen oder solche enthalten 

x 

16 05 09 gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 

16 05 06, 16 05 07 oder 16 05 08 fallen 

138 16 05 08* gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen 

bestehen oder solche enthalten 

x 

16 05 09 gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 

16 05 06, 16 05 07 oder 16 05 08 fallen 

 16 07 Abfälle aus der Reinigung von Transport- und Lagertanks und 

Fässern (außer 05 und 13) 

 

139 16 07 08*  ölhaltige Abfälle  

16 07 99 Abfälle a. n. g. 

140 16 07 09* Abfälle, die sonstige gefährliche Stoffe enthalten x 

16 07 99 Abfälle a. n. g. 
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 16 08 Gebrauchte Katalysatoren  

141 16 08 01 gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, 

Palladium, Iridium oder Platin enthalten (außer 16 08 07) 

x 

16 08 07* gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt 

sind 

142 16 08 02* gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangsmetalle oder 

deren Verbindungen enthalten 

x 

16 08 03 gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder deren 

Verbindungen enthalten, a. n. g. 

143 16 08 04 gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen (außer 16 08 07) x 

16 08 07* gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt 

sind 

 16 10 Wässrige flüssige Abfälle zur externen Behandlung  

144 16 10 01* wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten gefährlich 

16 10 02 wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 

16 10 01 fallen 

145 16 10 03* wässrige Konzentrate, die gefährliche Stoffe enthalten gefährlich 

16 10 04 wässrige Konzentrate mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 03 

fallen 

 16 11 Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien  

146 16 11 01* Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus 

metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthaltenv 

 

16 11 02 Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus 

metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 

16 11 01 fallen 

147 16 11 03* andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus 

metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten 

gefährlich 

16 11 04 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen 

Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen 

148 16 11 05* Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus 

nichtmetallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten 

 

16 11 06 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus 

nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 16 11 05 fallen 

 17 BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIESSLICH 

AUSHUB VON VERUNREINIGTEN STANDORTEN) 

 

 17 01 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik  

149 17 01 06* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, 

Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten 

x 

17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 

 17 02 Holz, Glas und Kunststoff  

150 17 02 01 Holz  x 

17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder 

durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

151 17 02 02 Glas  x 

17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder 

durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

152 17 02 03 Kunststoff 

 

x 
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17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder 

durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

 17 03 Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte  

153 17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische  

17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 

fallen 

154 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 

fallen  

x 

17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte 

 17 04 Metalle (einschließlich Legierungen)  

155 17 04 01 Kupfer, Bronze, Messing  

17 04 09* Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

156 17 04 02 Aluminium  

17 04 09* Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

157 17 04 03 Blei  

17 04 09* Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

158 17 04 04 Zink  

17 04 09* Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

159 17 04 05 Eisen und Stahl  

17 04 09* Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

160 17 04 06 Zinn  

17 04 09* Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

161 17 04 07 gemischte Metalle  

17 04 09* Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

162 17 04 10* Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten x 

17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen 

 17 05 Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), 

Steine und Baggergut 

 

163 17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten x 

17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 

fallen 

164 17 05 05* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält  

17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt 

165 17 05 07* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält x 

17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt 

 17 06 Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe  

166 17 06 01* Dämmmaterial, das Asbest enthält  

17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 

17 06 03 fällt 

167 17 06 03* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder 

solche Stoffe enthält 

x 

17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 

17 06 03 fällt 

 17 08 Baustoffe auf Gipsbasis  

168 17 08 01* Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt 

sind 

 

17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 

17 08 01 fallen 

 17 09 Sonstige Bau- und Abbruchabfälle  

169 17 09 01* Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten  
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17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen 

170 17 09 02* Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z. B. PCB-haltige 

Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, 

PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren) 

 

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen 

171 17 09 03* sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte 

Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten 

x 

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen 

 18 ABFÄLLE AUS DER HUMANMEDIZINISCHEN ODER 

TIERÄRZTLICHEN VERSORGUNG UND FORSCHUNG 

(OHNE KÜCHEN- UND RESTAURANT- ABFÄLLE, DIE 

NICHT AUS DER UNMITTELBAREN KRANKENPFLEGE 

STAMMEN) 

 

 18 01 Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder 

Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen 

 

172 18 01 01 spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03) x 

18 01 03* Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus 

infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt 

werden 

173 18 01 02 Körperteile und Organe, einschließlich Blutbeutel und 

Blutkonserven (außer 18 01 03) 

x 

18 01 03* Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus 

infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt 

werden 

174 18 01 03* Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus 

infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt 

werden 

x 

18 01 04 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus 

infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen 

gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, 

Einwegkleidung, Windeln) 

175 18 01 06* Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche 

enthalten 

x 

18 01 07 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen 

176 18 01 08* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel gefährlich 

18 01 09 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen 

 18 02 Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und 

Vorsorge bei Tieren 

 

177 18 02 01 spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 18 02 02 fallen 

x 

18 02 02* Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus 

infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt 

werden 

178 18 02 02* Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus 

infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt 

werden 

x 

18 02 03 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus 

infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen 

gestellt werden 
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179 18 02 05* Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche 

enthalten 

x 

18 02 06 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05 fallen 

180 18 02 07* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel gefährlich 

18 02 08 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 07 fallen 

 19 ABFÄLLE AUS ABFALLBEHANDLUNGSANLAGEN, 

ÖFFENTLICHEN ABWASSERBEHANDLUNGSANLAGEN 

SOWIE DER AUFBEREITUNG VON WASSER FÜR DEN 

MENSCHLICHEN GEBRAUCH UND WASSER FÜR 

INDUSTRIELLE ZWECKE 

 

 19 01 Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen  

181 19 01 11* Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

gefährlich 

19 01 12 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 19 01 11 fallen 

182 19 01 13* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält gefährlich 

19 01 14 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt 

183 19 01 15* Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält gefährlich 

19 01 16 Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt 

184 19 01 17* Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten gefährlich 

19 01 18 Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 

fallen 

 19 02 Abfälle aus der physikalisch-chemischen Behandlung von 

Abfällen (einschließlich Dechromatisierung, 

Cyanidentfernung, Neutralisation) 

 

185 19 02 05* Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

gefährlich 

19 02 06 Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05 fallen 

186 19 02 08* flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten gefährlich 

19 02 10 brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 

und 19 02 09 fallen 

187 19 02 09* feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten gefährlich 

19 02 10 brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 

und 19 02 09 fallen 

188 19 02 11* sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

19 02 99 Abfälle a. n. g. 

 19 03 Stabilisierte und verfestigte Abfälle  

189 19 03 04* als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle  

19 03 05 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 

fallen 

190 19 03 06* als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle  

19 03 07 verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 

fallen  

 19 07 Deponiesickerwasser  

191 19 07 02* Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält gefährlich 

19 07 03 Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02 

fällt 

 19 08 Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g. 

 

 



-1- -2- -3- -4- 

Lfd. Nr. Abfallschlüssel Abfallbezeichnung Zuordnungshinweise 
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192 19 08 09 Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich 

Speiseöle und -fette enthalten 

 

19 08 10* Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 19 08 09 fallen 

193 19 08 11* Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem 

Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten 

 

19 08 12 Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem 

Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen 

194 19 08 13* Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer anderen Behandlung 

von industriellem Abwasser enthalten 

 

19 08 14 Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem 

Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen 

 19 10 Abfälle aus dem Schreddern von metallhaltigen Abfällen  

195 19 10 03* Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

gefährlich 

19 10 04 Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 19 10 03 fallen 

196 19 10 05* andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten  

19 10 06 andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 

fallen 

 19 11 Abfälle aus der Altölaufbereitung  

197 19 11 05* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

x 

19 11 06 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05 fallen 

 19 12 Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. 

Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. 

 

198 19 12 06* Holz, das gefährliche Stoffe enthält x 

19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt 

199 19 12 11* sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der 

mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

x 

19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der 

mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 

 19 13 Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser  

200 19 13 01* feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

 

19 13 02 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 19 13 01 fallen 

201 19 13 03* Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

gefährlich 

19 13 04 Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 19 13 03 fallen 

202 19 13 05* Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche 

Stoffe enthalten 

gefährlich 

19 13 06 Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 19 13 05 fallen 

203 19 13 07* wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der 

Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten 

gefährlich 
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19 13 08 wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der 

Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 

19 13 07 fallen 

 20 SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND 

ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE 

ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), 

EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER 

FRAKTIONEN 

 

 20 01 Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)  

204 20 01 25 Speiseöle und -fette  

20 01 26* Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen 

205 20 01 27* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche 

Stoffe enthalten 

 

20 01 28 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 20 01 27 fallen 

206 20 01 29* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten x 

20 01 30 Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 

fallen 

207 20 01 31* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel  

20 01 32 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen 

208 20 01 33* Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 

16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, 

die solche Batterien enthalten 

x 

20 01 34 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 

20 01 33 fallen 

209 20 01 21* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle  

20 01 36 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen 

210 20 01 23* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten x 

20 01 36 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen 

211 20 01 35* gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche 

Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 

und 20 01 23 fallen 

x 

20 01 36 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen 

212 20 01 37* Holz, das gefährliche Stoffe enthält x 

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt 
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15 02 01 08* 

02 01 09 

gefährlich, wenn 

- die Verpackung mit einem Gefahrensymbol gekennzeichnet ist 

 

16 03 01 04* 

03 01 05 

nicht gefährlich, wenn es sich um 

-   Abfälle von Möbeln aus naturbelassenem Vollholz 

-   Abfälle von verleimten, beschichteten, gestrichenen, lackierten Möbeln 

-   Verschnitt, Abschnitte, Späne von naturbelassenem Vollholz 

-   Verschnitt, Abschnitte, Späne von Holzwerkstoffen und sonstigem behandeltem Holz 

(ohne schädliche Verunreinigungen) 

handelt 

 

21 05 01 09* 

05 01 10 

gefährlich, wenn es sich um Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 

-   aus nicht-biologischer Stufe 

 

nicht gefährlich, wenn es sich um Schlämme aus betriebseigener Abwasserbehandlung 

-   aus biologischer Stufe 

handelt 

 

34 07 02 16* 

07 02 17 

gefährlich, wenn es sich um 

- Silicone aus nicht ausgehärteten Dichtmassen handelt 

 

49 08 03 17* 

08 03 18 

staubförmige Tonerabfälle in Originalkartuschen oder Refill- bzw. Rebuildkartuschen sind 

nicht 

gefährlich, wenn 

-   die Tonerkartuschen der DIN 33870 entsprechen und ein aussagefähiges 

EG-Sicherheitsdatenblatt (gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG) vorliegt, das konkrete 

Angaben über die einzelnen Bestandteile des verwendeten Toners und dessen 

Ungefährlichkeit nach Maßgaben der AVV2 enthält, oder 

-   die Tonerkartuschen mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ des RAL Deutsches Institut 

für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. gemäß den Vergabegrundlagen nach 

RAL-ZU 55 versehen sind oder 

-   die Tonerkartuschen mit dem Zertifikat „LGA-schadstoffgeprüft“ der 

Landesgewerbeanstalt Bayern 

ausgewiesen sind 

 

54 09 01 11* 

09 01 12 

gefährlich, wenn 

-   Nickel-Cadmium-Batterien 

-   quecksilberenthaltende Batterien 

eingebaut sind 

 

61 10 02 07* 

10 02 08 

gefährlich, wenn es sich um 

-   Gichtgasstäube handelt 

 

63 10 02 13* 

10 02 14 

gefährlich, wenn es sich um 

-   Gichtgasschlämme handelt 

 

64 10 03 15* 

10 03 16 

gefährlich 

-   sofern mehr als 1 Liter Gas pro kg und Stunde gebildet wird 

 

74 10 05 10* 

10 05 11 

gefährlich 

-   sofern mehr als 1 Liter Gas pro kg und Stunde gebildet wird 

 

77 10 08 10* 

10 08 11 

gefährlich 

-   sofern mehr als 1 Liter Gas pro kg und Stunde gebildet wird 

 

82 10 09 05* 

10 09 06 

gefährlich, wenn 

-   organische Binder enthalten sind 

 

86 10 09 13* 

10 09 14 

gefährlich, wenn 

-   organische Binder verwendet wurden 
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88 10 10 05* 

10 10 06 

gefährlich, wenn 

-   organische Binder enthalten sind 

 

92 10 10 13* 

10 10 14 

gefährlich, wenn 

-   organische Binder verwendet wurden 

 

111a 12 01 15 

12 01 18* 

gefährlich, wenn 

-   ölhaltige Bearbeitungsflüssigkeiten verwendet wurden 

 

112 12 01 16* 

12 01 17 

gefährlich, wenn der Abfall aus folgenden Anwendungsfällen stammt: 

 

1. Fassadensanierung 

-   Abtrag von Flammschutzbeschichtungen, feuerhemmenden Imprägniermitteln und 

Holzschutzfarben 

-   Abtrag von Dichtfugenmassen (PCB-haltig) 

 

2. Erneuerung des Korrosionsschutzes von Stahlbauwerken (Brücken, andere Stahlbauwerke, 

Schienenfahrzeuge) 

-   Abtrag von Beschichtungsstoffen mit PCB-Anteilen 

-   Bleistaub-, bleimennige-, blei-, cadmiumcarbonathaltige sowie blei- und 

strontiumchromathaltige Beschichtungsabträge 

 

3. Sanierung/Entfernung von Altbeschichtungen (PCB-haltig) in Schwimmbädern 

-   Abtrag von Beschichtungsstoffen mit PCB-Anteilen 

 

4. Wasserbau und Wartung von Schiffen 

-   Teerepoxidharz, Steinkohleteerpech (PAK-haltig) 

-   Antifoulingmittel an Schiffskörpern und Unterwasserbau (zinnorganische Verbindungen)  

 

5. Dekontamination von asbesthaltigen Innenräumen mit Hilfe von Feuchtstrahlverfahren 

 

6. Wasserstrahlhochdruck-Abrasivstrahlen 

-   Zerspanende Strahlanwendung, bei der Anteile toxischer oder kanzerogener 

Metalle/Erdalkalimetalle in resorbierender Form (Feinstaub) anfallen können: Be, Ni, Co, 

Cd, Sb 

 

7. Brandschadensanierung 

-   angereicherte Brandrückstände (polychlorierte Dibenzodioxine/-furane) 

 

8. Tank- und Siloreinigung 

-   Abtrag von Blei-/Bleiverbindungen (bleimennige-, bleicarbonathaltige Beschichtungen) 

-   Abtrag von Zink-, Blei- und Strontiumchromaten in der Beschichtung  

-   Abtrag von cadmiumcarbonathaltigen Altbeschichtungen  

-   Schädliche Verunreinigung des Strahlmittels - organische oder anorganische 

Ablagerungen/Anhaftungen (Inhaltsstoffe) von Tank- und Silooberflächen 

 

9. Silikogene Strahlmittelabfälle (Silikose hervorrufend beim Strahlen mit Quarzsand) 

114 15 01 10* gefährlich, wenn 

-   die Verpackung mit Gefahrensymbol gekennzeichnet ist und nicht rückstandsfrei entleert 

und gereinigt wurde 

 

115 15 01 02 

15 01 10* 

gefährlich, wenn 

-   die Verpackung mit Gefahrensymbol gekennzeichnet ist und nicht rückstandsfrei entleert 

und gereinigt wurde 

 

116 15 01 03 

15 01 10* 

gefährlich, wenn 

-   die Verpackung mit Gefahrensymbol gekennzeichnet ist und nicht rückstandsfrei entleert 

und gereinigt wurde 

-   Munitionskisten 

-   Kabeltrommeln aus Vollholz (Herstellung vor 1989); 

 

nicht gefährlich, wenn es sich um 

-   Paletten aus Vollholz, wie z. B. Europaletten, Industriepaletten  

-   Paletten aus Holzwerkstoffen  

-   Sonstige Paletten, mit Verbundmaterialien  

-   Transportkisten, Verschläge aus Vollholz  
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-   Transportkisten aus Holzwerkstoffen 

-   Obst-, Gemüse- und Zierpflanzenkisten sowie ähnliche Kisten aus Vollholz  

handelt 

 

117 15 01 04 15 01 

10* 

gefährlich, wenn 

-   die Verpackung mit Gefahrensymbol gekennzeichnet ist und nicht rückstandsfrei entleert 

und gereinigt wurde 

 

118 15 01 05 

15 01 10* 

gefährlich, wenn 

-   die Verpackung mit Gefahrensymbol gekennzeichnet ist und nicht rückstandsfrei entleert 

und gereinigt wurde 

 

119 15 01 06 

15 01 10* 

gefährlich, wenn 

-   die Verpackung mit Gefahrensymbol gekennzeichnet ist und nicht rückstandsfrei entleert 

und gereinigt wurde 

 

120 15 01 07 

15 01 10* 

gefährlich, wenn 

-   die Verpackung mit Gefahrensymbol gekennzeichnet ist und nicht rückstandsfrei entleert 

und gereinigt wurde 

 

121 15 01 09 

15 01 10* 

gefährlich, wenn 

-   die Verpackung mit Gefahrensymbol gekennzeichnet ist und nicht rückstandsfrei entleert 

und gereinigt wurde 

 

123 16 01 04* 

16 01 06 

nicht gefährlich, wenn  

-   Altfahrzeug gemäß AltfahrzeugVO20 behandelt wurde 

 

124 16 01 11* 

16 01 12 

nicht gefährlich, wenn 

-   Bremsbeläge nach 1992 hergestellt wurden 

 

126 16 01 21* 

16 01 22 

gefährlich, wenn es sich um 

-   Kraftstofffilter 

-   Bleibatterien handelt 

(Anmerkung: Alle anderen gefährlichen Bauteile werden in separaten Abfallarten genannt.) 

 

127 16 02 09* 

16 02 14 

gefährlich, wenn 

-   es sich um Starkstromkondensatoren handelt, die durch Buchstabenkombination wie CD, 

CI, CP oderA30, A40 gekennzeichnet sind 

-   PCB oder Gemische mit PCB gemäß PCB/PCT-Abfallverordnung19, die mehr als 

50 mg/kg PCB (nach LAGA) enthalten 

 

nicht gefährlich bei 

-   Buchstabenkombinationen wie MP, MKK, MPP, MKV, MPK sowie LK und LP, siehe 

PCB-Merkblatt des ZVEI unter 

http://www.zvei.org/fachverbaende/starkstromkondensatoren/publikationen/➝„Merkblatt 

Entsorgung von PCB-haltigen Starkstromkondensatoren“ 

 

128 16 02 10* 

16 02 14 

gefährlich, wenn 

-   Bauteile enthalten sind, die mehr als 50 mg/kg PCB (nach LAGA) enthalten 

 

129 16 02 11* 

16 02 14 

gefährlich, wenn  

-   Kühlgeräte, Klimaanlagen mit FCKW-haltigen Kühlmitteln 

-   Kühlgeräte mit FCKW-haltiger Isolierung 

 

130 16 02 12* 

16 02 14 

gefährlich,  wenn 

-   elektrische Schalteinrichtungen 

-   Heizkessel 

-   Trocken-, Härte- und Glühöfen 

-   Kleingeräte wie Toaster  

anfallen, bei denen der Verdacht besteht, dass Asbest enthalten ist 

 

131 16 02 13* 

16 02 14 

gefährlich, wenn 

-   Bleibatterien, Nickel-Cadmium-Batterien, quecksilberhaltige Batterien 

-   Quecksilberschalter 

-   Glas aus Kathodenstrahlröhren und sonstiges beschichtetes Glas 

enthalten sind 
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132 16 02 15* 

16 02 16 

gefährlich, wenn es sich um 

-   Bleibatterien, Nickel-Cadmium-Batterien, quecksilberhaltige Batterien 

-   Quecksilberschalter 

-   Glas aus Kathodenstrahlröhren und sonstiges beschichtetes Glas 

-   PCB-Kondensatoren 

-   FCKW-haltige PUR-Schäume 

-   Asbestabfälle 

handelt 

 

135 16 05 04* 

16 05 05 

gefährlich, wenn 

-   Halonlöscher 

-   Druckbehälter mit Gefahrensymbol gekennzeichnet ist 

 

136 16 05 06* 

16 05 09 

gefährlich, wenn  

-   die Verpackung mit einem Gefahrensymbol gekennzeichnet ist 

 

137 16 05 07* 

16 05 09 

gefährlich, wenn 

-   die Verpackung mit einem Gefahrensymbol gekennzeichnet ist 

-   ABC-Pulver oder ABC-Pulverlöscher 

-   BC-Pulver oder BC-Pulverlöscher 

 

138 16 05 08* 

16 05 09 

gefährlich, wenn 

-   die Verpackung mit einem Gefahrensymbol gekennzeichnet ist 

 

140 16 07 09* 

16 07 99 

gefährlich, wenn 

-   in den Tanks oder Fässern Gefahrstoffe gelagert wurden 

 

141 16 08 01 

16 08 07* 

gefährlich, wenn 

-   Katalysatoren mit halogenierten oder entzündlichen Lösemitteln beladen sind oder das 

Metall pyrophore Eigenschaften aufweist 

-   wenn Kfz-Katalysatoren krebserzeugende Mineralfasern enthalten 

 

142 16 08 02* 

6 08 03 

gefährlich, wenn 

-   die enthaltenen Übergangsmetalle oder ihre Verbindungen (dies sind im Sinne dieses 

Eintrages:  

Scandium, Vanadium, Mangan, Kobalt, Kupfer, Yttrium, Niob, Hafnium, Wolfram, Titan, 

Chrom, Eisen, Nickel, Zirkonium, Molybdän und Tantal) als gefährliche Stoffe eingestuft 

sind 

-   die Katalysatoren mit halogenierten oder entzündlichen Lösemitteln beladen sind 

-   das Metall pyrophore Eigenschaften aufweist  

-   Gefahrstoffe enthalten sind 

 

143 16 08 04 

16 08 07* 

gefährlich, wenn Katalysatoren 

-   mit halogenierten oder entzündlichen Lösemitteln 

-   mit Gefahrstoffen 

beladen sind 

 

149 17 01 06* 

17 01 07 

gefährlich, wenn es sich um Abfälle der genannten Baustoffe aus Rückbau, Abriss oder 

Entsiegelung von baulichen Anlagen handelt, in oder auf denen mit wassergefährdenden 

Stoffen mit einer Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 und höher umgegangen wurde, wie: 

 

1. Industrieanlagen 

-  Anlagen, in denen wassergefährdende Stoffe oder Zubereitungen eingesetzt und produziert 

werden oder anfallen 

-  Stahlwerke, Metallverarbeitungs-, Galvanikanlagen, Werkzeugmaschinenbau 

-  Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Lacken und Farben 

-  Kokereien, Gaswerke, Brikettfabriken, Anlagen der Textilreinigung 

-  Anlagen von Gerbereien und der Lederverarbeitung 

 

2. Anlagen zur Wartung und Reparatur von KFZ 

-   Werkstätten zur Reparatur und Vulkanisierung 

-   Batterieauffüllstationen 

-   Tankstellen, Waschgruben, Tankläger 

 

3. Gewerbliche Feuerungsanlagen 

-   Rauchzüge, Kamine, Essen 
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4. Anlagen auf militärischen Liegenschaften 

-   Technikbereiche (Werkstätten, Tankläger, Tankstellen) 

 

5. Anlagen der Eisenbahn 

-   Bahnbetriebswerke, Verladerampen, Reparaturwerkstätten 

-   Öllager, Waschstraßen 

 

6. Landwirtschaftliche Betriebe 

-   Läger für Düngemittel, Pestizide, Silageplätze 

-   Güllebehältnisse, Tierställe 

-   Reparaturwerkstätten 

 

7. Abfälle aus Brandereignissen 

 

150 17 02 01 

17 02 04* 

gefährlich, wenn es sich um folgende Abfälle handelt 

-   Konstruktionshölzer für tragende Teile 

-   Holzfachwerk und Dachsparren 

-   Fenster, Fensterstöcke, Außentüren 

-   Imprägnierte Bauhölzer aus dem Außenbereich 

-   Bahnschwellen 

-   Leitungsmasten 

-   Sortimente aus dem Garten- und Landschaftsbau, imprägnierte Gartenmöbel 

-   Sortimente aus der Landwirtschaft 

-   Altholz aus industrieller Anwendung (z. B. Industriefußböden, Kühltürme) 

-   Altholz aus dem Wasserbau 

-   Altholz von abgewrackten Schiffen und Waggons 

-   Altholz aus Schadensfällen (z. B. Brandholz) 

 

nicht gefährlich, wenn es sich um folgende Abfälle handelt 

-   naturbelassenes Vollholz  

-   Dielen, Fehlböden, Bretterschalungen aus dem Innenausbau (ohne schädliche 

Verunreinigungen) 

-   Türblätter und Zargen von Innentüren (ohne schädliche Verunreinigungen) 

-   Profilblätter für die Raumausstattung, Deckenpaneele, Zierbalken usw. (ohne schädliche  

Verunreinigungen) und 

bei Sortimenten unbekannter Herkunft die Werte nach der Altholzverordnung15 Anhang II 

unterschritten werden 

 

151 17 02 02 

17 02 04* 

gefährlich, wenn es sich um Abfälle aus den unten genannten Bereichen handelt, die mit 

wassergefährdenden Stoffen mit einer Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 und höher 

verunreinigt wurden: 

Chemische Industrie/Labors 

-   Industriegläser 

-   Rohrleitungen, Apparate, Behälter, Fittings und Tanks 

-   Abgas- und Abwasserreinigungsanlagen 

 

152 17 02 03 

17 02 04* 

gefährlich, wenn es sich um Abfälle aus den unten genannten Bereichen handelt, die mit 

wassergefährdenden Stoffen mit einer Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 und höher 

verunreinigt wurden: 

1. Isolationsgranulat aus der Kabelaufbereitung (PCB, Kabel vor 1990) 

2. Chemische Industrie, z. B. Apparate, Behälter, Fittings und Tanks, Rohrleitungen  

3. Kunststoffabfälle aus Brandereignissen (z. B. Teppichböden, Fußbodenbeläge) 

 

154 17 03 02 

17 03 03* 

nicht gefährlich, wenn 

-   Abfälle aus Neubau (Verschnitt etc.) 

 

gefährlich, wenn 

-   Abfälle aus Abriss/Sanierung, z. B. Dachpappe 

 

162 17 04 10* 

17 04 11 

gefährlich, wenn 

-   Erd- oder Seekabel  

-   Kabelmuffen  

-   Kabelendverschlüsse  

-   Kabel aus dem Bergbau 

-   ölhaltige Kabel 
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163 17 05 03* 

17 05 04 

gefährlich, wenn es sich um Abfälle von Betriebsstätten handelt, in oder auf denen mit 

wassergefährdenden Stoffen mit einer Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 und höher 

umgegangen wurde, wie: 

 

1. Industrieanlagen 

-   Anlagen, in denen wassergefährdende Stoffe oder Zubereitungen eingesetzt und 

produziert werden oder anfallen 

-   Stahlwerke, Metallverarbeitungs-, Galvanikanlagen, Werkzeugmaschinenbau 

-   Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Lacken und Farben 

-   Kokereien, Gaswerke, Brikettfabriken 

-   Textilreinigungsanlagen, Gerbereien, Lederverarbeitung 

 

2. Anlagen zur Wartung und Reparatur von KFZ 

-   Werkstätten zur Reparatur und Vulkanisierung 

-   Batterieauffüllstationen, Tankstellen, Waschgruben, Tankläger 

 

3. Anlagen auf militärischen Liegenschaften 

-   Technikbereiche (Werkstätten, Tankläger, Tankstellen) 

 

4. Anlagen der Eisenbahn 

-   Bahnbetriebswerke 

-   Gleisanlagen, Verladerampen 

-   Öllager, Waschstraßen 

 

5. Landwirtschaftliche Betriebe 

-   Läger für Düngemittel, Pestizide, Silageplätze 

-   Güllebehältnisse, Tierställe 

-   Reparaturwerkstätten 

 

6. Havarien mit wassergefährdenden Stoffen 

 

7. Altlastensanierung 

 

165 17 05 07* 

17 05 08 

gefährlich, wenn es sich um Abfälle aus folgenden Bereichen handelt: 

-   Weichenbereich 

-   Bahnhofs- und Abstellbereich 

-   Haltebereich vor Signalen 

-   Betankungsbereich 

-   Gleisanlagen von Straßenbahnen, S- und U-Bahnen 

-   Industriegleise 

-   Werkstatt/Reparaturbereich 

-   Havariebereich 

 

167 17 06 03* 

17 06 04 

gefährlich, wenn 

-   künstliche Mineralfaserabfälle, die aus Abriss- oder Sanierungsmaßnahmen stammen  

-   Kunststoffschäume, Hartschäume und Fugenvergussmassen aus dem Baubereich mit 

schädlichen Verunreinigungen 

-   konstruktionsbedingte Bestandteile, z. B. Teerpappe oder Dämm- und Schallschutzplatten, 

die mit Mitteln behandelt wurden, die PCB enthalten 

-   PAK-haltiger Teerkork 

 

nicht gefährlich, wenn 

-   künstliche Mineralfaserabfälle, die aus Neubaumaßnahmen stammen, wie beispielsweise 

Verschnitte und Reste von Neuware oder aber Produktionsausschuss 

 

171 17 09 03* 

17 09 04 

gefährlich, wenn 

-   mehr als unerheblich, d. h. visuell erkennbar oder > 5 Vol.% gefährliche Bestandteile 

(z. B. Teerpappenabfälle) enthalten sind oder 

-   die Abfälle aus Brandereignissen stammen 

 

172 18 01 01 

18 01 03* 

gefährlich, wenn es sich um 

-   Spritzen, Kanülen und Skalpelle mit Blut, Serum, Sekret oder Exkret, die mit Erregern 

meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten behaftet sind, handelt 

173 18 01 02 

18 01 03* 

gefährlich, wenn es sich um Abfälle handelt, 

-   die mit Erregern meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten behaftet sind 
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174 18 01 03* 

18 01 04 

gefährlich, wenn es sich um Abfälle  

-   wie Wundverbände, Gipsverbände, Einwegwäsche, Stuhlwindeln und Einwegartikel, die 

mit Blut, Serum, Sekret oder Exkret, die mit Erregern meldepflichtiger übertragbarer 

Krankheiten behaftet sind, handelt 

 

175 18 01 06* 

18 01 07 

gefährlich, wenn 

-   die Verpackung mit einem Gefahrensymbol gekennzeichnet ist 

 

177 18 02 01 

18 02 02* 

gefährlich, wenn es sich um 

-   Spritzen, Kanülen und Skalpelle mit Blut, Serum, Sekret oder Exkret, die mit Erregern 

meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten behaftet sind, handelt 

 

178 18 02 02* 

18 02 03 

gefährlich, wenn es sich um Abfälle handelt wie 

-   Versuchstiere und Tierkörperteile, deren Beseitigung nicht durch das 

Tierkörperbeseitigungsgesetz geregelt ist  

-   Streu und Exkremente aus Versuchstieranlagen, die eine Übertragung oder eine 

Verbreitung von Erregern meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten oder sonstige 

Tierkrankheiten oder Tierseuchen durch Tierkörper, Tierkörperteile, Blut, andere 

Körpersekrete oder Exkrete von erkrankten Tieren hervorrufen 

 

179 18 02 05* 

18 02 06 

gefährlich, wenn 

-   die Verpackung mit einem Gefahrensymbol gekennzeichnet ist 

 

197 19 11 05* 

19 11 06 

gefährlich, wenn 

-   aus nicht-biologischer Stufe 

 

nicht gefährlich, wenn 

-   aus biologischer Stufe 

 

198 19 12 06* 

19 12 07 

gefährlich, wenn 

-   Staubfraktion aus der Aufarbeitung von Altholz zu Holzwerkstoffen anfällt  

-   Althölzer, die bei der Behandlung von Altholz, das unter 03 01 04*, 17 02 04* oder 

20 01 37* eingestuft ist, angefallen sind 

-   mehr als unerheblich, d. h. visuell erkennbar oder > 5 Vol.% gefährliche Holzanteile 

enthalten sind 

nicht gefährlich, wenn bei Sortimenten unbekannter Herkunft die Werte nach der 

Altholzverordnung15 Anhang II unterschritten werden 

 

199 19 12 11* 

19 12 12 

gefährlich, wenn 

-   mehr als unerheblich, d. h. visuell erkennbar oder > 5 Vol.% gefährliche Bestandteile 

(z. B. Asbestabfälle, Teerpappenabfälle) enthalten sind 

 

206 20 01 29* 

20 01 30 

gefährlich, wenn 

-   die Verpackung mit Gefahrensymbol gekennzeichnet ist 

 

208 20 01 33* 

20 01 34 

gefährlich, wenn 

-   Bleibatterien 

-   Nickel-Cadmium-Batterien 

-   quecksilberhaltige Batterien 

vorhanden 

 

210 20 01 23* 

20 01 36 

gefährlich, wenn 

-   Kühlgeräte, Klimaanlagen mit FCKW-haltigen Kühlmitteln 

-   Kühlgeräte mit FCKW-haltiger Isolierung 

 

211 20 01 35* 

20 01 36 

gefährlich, wenn 

-   Bleibatterien, Nickel-Cadmium-Batterien, quecksilberhaltige Batterien 

-   Quecksilberschalter 

-   Asbest 

-   PCB-haltige Kondensatoren 

-   Glas aus Kathodenstrahlröhren und sonstiges beschichtetes Glas 

enthalten sind 

 

212 20 01 37* 

20 01 38 

gefährlich, wenn 

-   Konstruktionshölzer für tragende Teile 

-   Holzfachwerk und Dachsparren 
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-   Fenster, Fensterstöcke, Außentüren 

-   Imprägnierte Bauhölzer aus dem Außenbereich 

-   Bahnschwellen 

-   Leitungsmasten 

-   Sortimente aus dem Garten- und Landschaftsbau, imprägnierte Gartenmöbel 

-   Sortimente aus der Landwirtschaft 

-   Altholz aus Schadensfällen (z. B. Brandholz) 

-   Bau- und Abbruchholz mit schädlichen Verunreinigungen 

enthalten sind 

 

nicht gefährlich, wenn 

-   Möbel, naturbelassenes Vollholz 

-   Möbel, verleimt, beschichtet, gestrichen, lackiert 

enthalten sind 

 

 


